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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung von Dämmplatten, insbesondere Lamellen-
platten, aus Mineralfasern, vorzugsweise aus Stein-
wolle, bei dem eine silikatische Schmelze in einer 
Zerfaserungseinrichtung zerfasert wird, anschlie-
ßend die Mineralfasern gegebenenfalls unter Hinzu-
fügung eines Binde- und/oder Imprägnierungsmittels, 
auf einer Fördereinrichtung als Mineralfaserbahn ab-
gelegt werden, die Mineralfaserbahn sodann formge-
bend bearbeitet und schließlich einem Härteofen zu-
geführt wird, bevor die Mineralfaserbahn in einzelne 
Dämmplatten aufgeteilt wird, wobei in einem weite-
ren Arbeitsschritt lose und/oder schwach gebundene 
und/oder in ihrer Lage gestörte Mineralfasern von zu-
mindest einer großen Oberfläche der Mineralfaser-
bahn und/oder der Dämmplatten entfernt werden. 
Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Her-
stellung von Dämmplatten, insbesondere Lamellen-
platten, aus Mineralfasern, vorzugsweise aus Stein-
wolle, mit einer Zerfaserungseinrichtung, in der eine 
silikatische Schmelze in Mineralfasern zerfasert wird, 
einer Fördereinrichtung auf der die Mineralfasern, 
gegebenenfalls unter Hinzufügung eines Binde-
und/oder Imprägnierungsmittels als Mineralfaser-
bahn abgelegt werden, Bearbeitungseinrichtungen, 
beispielsweise Schneideinrichtungen, in denen die 
Mineralfaserbahn formgebend bearbeitet und bei-
spielsweise in Lamellenplatten umgewandelt wird, 
sowie einem Härteofen. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung eine Beschichtung für eine Mineralfaserbahn, 
insbesondere für Lamellenplatten, die im Anschluß
an ein Entfernen von losen und/oder schwach gebun-
denen und/oder in ihrer Lage gestörten Mineralfasern 
von zumindest einer großen Oberfläche der Mineral-
faserbahn und/oder der Lamellenplatten nach dem 
voranstehend beschriebenen Verfahren auf die gro-
ße Oberfläche auftragbar ist.

[0002] Zur Herstellung von Dämmplatten sind Ver-
fahren vorgesehen, bei denen in einem Ofen eine si-
likatische Schmelze aus silikatischem Material, bei-
spielsweise Gläsern, natürlichen oder künstlichen 
Steinen hergestellt wird. Die Schmelze wird einem 
Zerfaserungsgerät zugeführt, das vor oder in einer 
Sammelkammer angeordnet ist. Mit diesem Zerfase-
rungsgerät wird die Schmelze in mikrofeine Fasern 
zerfasert, die anschließend in der Sammelkammer 
mit Binde- und/oder Imprägnierungsmitteln benetzt 
werden, bevor die derart benetzten Mineralfasern auf 
einer Fördereinrichtung, in der Regel einem Förder-
band zu einer Mineralfaserbahn aufgesammelt wer-
den. Diese Mineralfaserbahn wird sodann formge-
bend bearbeitet, das heißt beispielsweise nach Aus-
härten des Bindemittels an ihren Rändern beschnit-
ten, gefaltet und/oder komprimiert. Nachdem die ge-
wünschte Formgebung der Mineralfaserbahn erzielt 
ist, wird die Mineralfaserbahn einem Härteofen zuge-
führt, in dem das Bindemittel ausgehärtet und die Mi-

neralfaserbahn in ihrer Form fixiert wird.

Stand der Technik

[0003] Derartige Dämmplatten werden beispiels-
weise für die Dämmung von Gebäudefassaden ver-
wendet. Insbesondere kommen derartige Dämmplat-
ten bei sogenannten Wärmedämm-Verbundsyste-
men zum Einsatz, bei denen die Dämmplatten, insbe-
sondere als Lamellenplatten ausgebildete Dämm-
platten auf die Gebäudefassade mittels eines 
Bauklebers, in der Regel eines Klebemörtels aufge-
klebt werden. Um die Verarbeitung derartiger Dämm-
platten auf der Außenfassade eines Gebäudes zu 
vereinfachen beziehungsweise kostengünstiger zu 
gestalten ist es aus dem Stand der Technik bekannt, 
die Dämmplatten werksseitig mit einer Vorbeschich-
tung aus einem Klebemörtel oder einer Kunststoffdis-
persion auszubilden. Derartige Dämmplatten sind 
beispielsweise aus der EP 0 719 365 B1 bekannt. 
Diese Vorbeschichtung soll die Haftfähigkeit der 
Dämmplatten an dem auf die Dämmplatten bezie-
hungsweise die Fassade aufgetragenen Klebemörtel 
verbessern. Gleichzeitig kann eine derartige Be-
schichtung auch eine Verbesserung der Haftwirkung 
eines abschließend aufgetragenen Putzsystems ver-
bessern.

[0004] Eine weitere Beschichtung einer Fassaden- 
oder Dachdeckplatte aus Mineralfasern ist beispiels-
weise aus der DE 32 48 663 C1 bekannt. Die aus die-
ser Druckschrift vorbekannte Beschichtung basiert 
auf Kieselsol und dringt als wässrig aufgebrachte Be-
schichtungsmasse zur Bildung einer Imprägnie-
rungsschicht zumindest weit überwiegend in die 
oberflächennahen Bereiche der Dämmplatte aus Mi-
neralfasern ein. Die Beschichtungsmasse wird in ei-
ner gewünschten Konsistenz unter erheblichem 
Druck in die Oberfläche der Mineralfaserplatte einge-
drückt. In den oberflächennahen Bereichen der Mine-
ralfaserplatte werden hierdurch gebrochene Mineral-
fasern erzeugt.

[0005] Weiterhin ist aus der EP 0 590 098 B1 ein Mi-
neralwolle-Formkörper zur Wärme- und Schalldäm-
mung von Gebäudeaußenwänden bekannt, der zur 
Befestigung an der Gebäudeaußenwand einerseits 
und als Putzträger für die Aufnahme eines Außenput-
zes andererseits bestimmt ist und welcher eine Roh-
dichte von etwa 100 kg/m3 bis 150 kg/m3 und eine of-
fene Porösität von etwa 87 Volumen-% bis 96 Volu-
men-% aufweist, wobei ein mikrofeiner, mit Wasser 
aufbereiteter Zement mit einer mittleren Korngröße 
von etwa 2 μm bis 3 μm, die kleiner als die mittlere 
Porengröße zwischen den Mineralfasern ist und mit 
einem geringen Anteil von weniger als 0,5 Masse-% 
an Tensiden in mindestens eine Formkörper-Oberflä-
chenschicht eingebracht ist.

[0006] Der letztgenannte Mineralwolle-Formkörper 
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ist insbesondere für die Verwendung in Wärme-
dämm-Verbundsystemen geeignet.

[0007] Wärmdämm-Verbundsysteme bestehen 
demzufolge aus Dämmschichten, die auf die tragen-
den Wände oder Decken von Gebäuden aufgeklebt 
und mit Putzschichten gegen Witterungseinflüsse 
und mechanische Belastungen geschützt sowie op-
tisch gestaltet werden. Die Verklebung der Dämm-
platten erfolgt sowohl vollflächig als auch teilflächig. 
Die teilflächige Verklebung ist wegen des geringen 
Materialeinsatzes die wirtschaftlichste Applikations-
methode. Der hierzu verwendete und übliche Klebe-
mörtel wird maschinell zum Verarbeitungsort geför-
dert und in Form von Wülsten und Batzen (punktför-
mig) auf die tragenden Flächen aufgebracht. An-
schließend werden die Dämmplatten üblicherweise 
im Verband auf die Wand bzw. die Decke aufgeklebt.

[0008] Der auf die aufgeklebten Dämmplatten auf-
zutragende Putz besteht in der Regel aus einem 
Grund- und einem Deckputz. Der Grundputz ist zu-
meist identisch mit dem Klebemörtel. Bei dünn-
schichtigen Systemen von ca. 3 bis 4 mm wird der 
Grundputz aus den auf den einzelnen Gerüstlagen 
befindlichen Behältnissen entnommen und mit einer 
Traufel auf die Dämmplatten aufgetragen. Bei dick-
schichtigen Mineralputz-Systemen kann die Masse 
wie der Klebemörtel maschinell gefördert und rau-
penweise aufgetragen werden.

[0009] In den Grundputz wird in der Regel ein alka-
liresistent beschichtetes Glasfaser-Gittergewebe ein-
gebettet. Das Gittergewebe soll hierbei mittig in der 
Grundputzschicht angeordnet oder zumindest voll-
ständig in diese eingebettet sein. Der anschließend 
aufgebrachte Deckputz dient dem Schutz des Grund-
putzes und ermöglicht die Herstellung der gewünsch-
ten optischen Wirkung.

[0010] Wärmedämm-Verbundsysteme werden auf 
die Lastfälle Windsog und Eigenlast ausgelegt. Die 
Standsicherheit eines Wärmedämm-Verbundsys-
tems hängt in hohem Maße von der Querzugfestig-
keit der Dämmplatten und den Haftfestigkeiten in den 
Grenzflächen zwischen den Dämmplatten und dem 
Klebemörtel und den Dämmplatten und dem Grund-
putz ab. Die innere Festigkeit der verwendeten Kle-
bemörtel und Putzschichten sind im allgemeinen we-
sentlich höher, als die inneren Festigkeiten der ver-
wendeten Dämmplatten aus Mineralfasern. Dies gilt 
auch für den Verbund zwischen dem Klebemörtel und 
der tragenden Fläche des Gebäudes.

[0011] Bei hohen Windsogbelastungen und hohen 
Eigenlasten oder geringen Querzugfestigkeiten der 
Dämmplatten werden die Dämmplatten daher ergän-
zend durch Dämmstoffhalter gesichert. Derartige 
Dämmstoffhalter bestehen in der Regel aus einem 
Teller und einem Schaft mit angeformtem Dübel. Die 

Teller können unterschiedliche Größen aufweisen. 
Der Dübel wird durch eine Schraube gespreizt, die 
als Kragarm in die Berechnung des statischen Sys-
tems eingeht. Die Anzahl der Dämmstoffhalter ist un-
ter anderem auch von der Position innerhalb des 
Wärmedämm-Verbundsystems abhängig.

[0012] Bei den Dämmplatten aus Mineralfasern 
werden die Dämmplatten nach dem Verlauf der Mine-
ralfasern relativ zu den großen Oberflächen der 
Dämmplatten unterschieden. Zum einen sind Dämm-
platten bekannt und für die Verwendung bei Wärme-
dämm-Verbundsystemen geeignet, die einen Faser-
verlauf im wesentlichen parallel zu ihren großen 
Oberflächen aufweisen. Diese Dämmplatten werden 
durch Aufsammeln von mit ca.3,5 bis 8,5 Masse-% 
eines duroplastisch aushärtenden Harzgemisches, 
sowie ca. 0,2 bis 0,4 Masse-% Öl- bzw. adäquaten 
Mengen von Öl-in-Wasser-Emulsionen imprägnier-
ten Mineralfasern auf einem kontinuierlich laufenden 
Band hergestellt. Durch eine entsprechende Stau-
chung der Fasern in Produktions-Längsrichtung und 
in vertikaler Richtung werden die Fasern verfaltet und 
in eine mehr oder weniger steile Lagerung zu den 
großen Oberflächen gebracht. Als Folge dieser Lage-
rung steigen die erreichbaren Druckspannungen und 
die Querzugfestigkeit der Dämmplatte aber auch die 
Wärmeleitfähigkeit an. Da als Folge der Verti-
kal-Kompression ein nicht unerheblicher Teil der Fa-
sern parallel zu den großen Oberflächen orientiert ist, 
bestimmen diese Grenzflächen letzten Endes die 
maximale und die die Standsicherheit des Wärme-
dämm-Verbundsystems bestimmende Querzugfes-
tigkeit. Obwohl derartige Dämmplatten Rohdichten 
von ca. 130 bis 180 kg/m3 aufweisen, liegen die 
Querzugfestigkeiten zumeist sehr deutlich unterhalb 
von ca. 30 kPa. Derartige Dämmplatten erfordern ei-
nen relativ hohen Materialeinsatz, der zwar das 
Schalldämmvermögen des Wärmedämm-Verbund-
systems erhöht, aber insgesamt zu keiner wirtschaft-
lich optimalen Lösung führt.

[0013] Bei einer alternativen Ausgestaltung der 
Dämmplatten ist vorgesehen, dass die Fasern im we-
sentlichen rechtwinklig zu den großen Oberflächen 
verlaufen. Es handelt sich hierbei um sogenannte La-
mellenplatten, die eine kostengünstige Alternative zu 
den voranstehend beschriebenen Dämmplatten mit 
einem parallel zu den großen Oberflächen verlaufen-
den Faserverlauf darstellen.

[0014] Die Lamellenplatten werden in der Weise 
hergestellt, dass Dämmplatten mit flachgelagerten 
Fasern durch Vertikalschnitte in Scheiben geschnit-
ten werden. Die Dicke der Scheiben entspricht der 
gewünschten Dämmdicke. Bei diesen Scheiben ste-
hen nunmehr die Einzelfasern überwiegend senk-
recht zu den großen Oberflächen, das heißt den Flä-
chen, die bei der Verarbeitung mit Klebemörtel 
und/oder der Putzschicht beaufschlagt werden.
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[0015] Durch die Orientierung der Mineralfasern 
steigen die erreichbaren Querzugfestigkeiten und 
Druckspannungen deutlich an. Da nur ein bestimm-
tes Festigkeitsniveau bei Wärmedämm-Verbundsys-
temen erforderlich ist, können die Rohdichten der La-
mellenplatten auf ca. 75 bis 105 kg/m3 reduziert wer-
den.

[0016] Lamellenplatten werden üblicherweise aus 
einem Vormaterial hergestellt, das aus maximal 200 
mm dicken Platten besteht, wobei die weiteren Ab-
messungen des Vormaterials von der Breite der Pro-
duktionslinie und den Dimensionen der nachgeschal-
teten Verarbeitungsanlage abhängig sind. Eine weit-
gehend verlustfreie Fertigung ist beispielsweise mög-
lich, wenn die das Vormaterial darstellenden Platten 
quer zur Produktionsrichtung entnommen werden 
und diese selbst entsprechend der künftigen Länge 
der Lamellenplatten von der auf der Produktionslinie 
endlos hergestellten Mineralfaserbahn abgelängt 
werden. Die großen Oberflächen der Lamellenplatten 
sind deshalb parallel zu der ursprünglichen Produkti-
onsrichtung orientiert.

[0017] Die Breite der Lamellenplatten ist mit der 
Höhe des Vormaterials identisch. Da die Länge der 
von den Vormaterialplatten abgetrennten Abschnitte 
quasi beliebig gewählt werden kann, ist die Dämmdi-
cke in weiten Grenzen variabel. Sie wird nach oben 
allerdings durch die mit zunehmender Dämmdicke 
steigende Scherbeanspruchung begrenzt. Dem 
Markt werden die Lamellenplatten zur Zeit mit den 
Abmessungen 0,1 bis 1,2 m Länge mal 0,2 m Breite 
mal 0,8 m Dicke angeboten.

[0018] Lamellenplatten können auch als großforma-
tige Platten hergestellt werden. So ist beispielsweise 
eine Verfahrensweise bekannt, bei der die endlose 
Mineralfaserbahn vor dem Härteofen in einzelne Ab-
schnitte zerlegt wird, die um 90 ° gedreht und durch 
eine entsprechende Stauchung sowie unter Ausnut-
zung der vorhandenen Klebfähigkeit der noch nicht 
aushärtenden Harzanteile wieder zu einer endlosen 
Mineralfaserbahn zusammengefügt werden. Da im 
Härteofen eine 5 bis 10 %-ige Stauchung in vertikaler 
Richtung erfolgt, werden die Mineralfasern im Be-
reich der Oberflächen dieser Mineralfaserbahn um-
gelenkt und horizontal orientiert. Diese Grenzzonen 
bestimmen, wie bereits oben dargelegt, letztlich die 
Eigen-Querzugfestigkeit der Dämmplatten. Um hier 
möglichst hohe Werte zu erhalten, müssen deshalb 
die flachlagernden Mineralfasern entfernt werden.

[0019] Eine alternative Vorgehensweise bei der 
Herstellung von Lamellenplatten besteht darin, dass 
ein möglichst dünnes, als Primärvlies bezeichnetes 
Mineralfaservlies durch eine auf- und abwärts gerich-
tete Pendelbewegung zu einer endlosen Mineralfa-
serbahn geformt wird, deren endgültige Struktur 
durch die Aushärtung des Bindemittels in einem Här-

teofen fixiert wird. In den Schlingen des Primärvlieses 
liegen die Mineralfasern in flachen Winkeln zu den 
großen Oberflächen. Diese flach gelagerten Mineral-
fasern müssen wieder bis in die Bereiche der steil ge-
lagerten Mineralfasern entfernt werden, um hohe 
Querzugfestigkeiten zu erreichen.

[0020] Für die Verwendung bei Wärmedämm-Ver-
bundsystemen haben sich daher Lamellenplatten als 
vorteilhaft erwiesen, die als kleinformatige Abschnitte 
von den Vormaterialplatten hergestellt wurden. Das 
Ablängen der Lamellenplatten erfolgt wegen der ho-
hen Arbeitsgeschwindigkeit und der längeren Stand-
zeiten zumeist mit Sägen. Messerbänder oder Mes-
serscheiben werden wegen der schnellen Abnutzung 
und der niedrigen Arbeitsgeschwindigkeit nicht oder 
nur selten eingesetzt. Oberflächenschichten lassen 
sich beispielsweise auch präzise mit Schleifbändern 
oder Fräsen abtragen. Daher können die Trennflä-
chen grundsätzlich in Schnitt- und Schleifflächen un-
terschieden werden.

[0021] Die voranstehend beschriebenen Verfahren 
zur Herstellung von Lamellenplatten führen jedoch im 
Hinblick auf die spätere Verwendung in einem Wär-
medämm-Verbundsystem grundsätzlich zu den glei-
chen Problemen in der Oberflächenbeschaffenheit 
der Lamellenplatten. Diese Lamellenplatten weisen 
nämlich den Mangel auf, dass die Oberflächen hohe 
Anteile angeschnittener und im Verband gelockerter 
oder bereits herausgelöster Mineralfasern enthalten. 
Zusätzlich dringt noch ein Teil der beim Trennen 
und/oder Abschleifen zerkleinerten Mineralfasern 
mechanisch in die Oberfläche der Lamellenplatten 
ein. Durch den nachfolgenden Transport und/oder 
das Stapeln der Lamellenplatten werden zudem die 
oberflächennahen Mineralfasern in die Oberflächen 
der Lamellenplatten gedrückt und somit parallel zu 
den Oberflächen orientiert. Derartige gelöste Fasern 
verringern die Haftung zwischen dem Klebemörtel 
und den Dämmplatten einerseits und dem Putzsys-
tem und den Dämmplatten andererseits. Um die lo-
sen Mineralfaserbestandteile zu entfernen schlägt 
die EP 0 719 365 B1 beispielsweise vor, dass die 
Schnittflächen vor dem Auftrag der dünnen Schicht 
des Klebemörtels staubfrei geblasen werden.

[0022] Weiterhin enthalten alle Dämmstoffe aus Mi-
neralfasern mehr oder weniger große Mengen an Mi-
neralfasern, die während ihrer Herstellung überhaupt 
nicht mit Bindemitteln in Kontakt gekommen sind. 
Diese Mineralfasern lagern sich aufgrund ihrer Flug-
eigenschaften in zumeist dünnen Schichten auf dem 
ursprünglichen Primärvlies ab und werden bei den 
nachfolgenden Stauchungen mit verfaltet. Die hier-
durch gebildeten Mineralfaserlagen verhindern eine 
Querverbindung der etwa 1 bis 3 mm dünnen, in sich 
festen Mineralfaserlaminate. Die bindemittelfreien 
Mineralfasern sind deutlich an der fehlenden Fär-
bung zu erkennen. Sie fallen bei einem Betasten der 
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Oberfläche des Dämmstoffs durch die fehlende inne-
re Festigkeit auf. Der Anteil an nicht tragenden Mine-
ralfasern liegt üblicherweise zwischen 20 und 30 %. 
Bei ungünstigen Herstellungsbedingungen kann die-
ser Anteil bis auf 40 % ansteigen. Derartige Mineral-
faserprodukte müssen dann aber bereits als un-
brauchbar eingestuft werden.

[0023] Weiterhin ist festzustellen, dass die silikati-
sche Schmelze in der Regel nicht vollständig in Mine-
ralfasern umgewandelt werden kann. Bei Dämmstof-
fen aus Steinwolle befinden sich ca. 20 bis 30 Mas-
se-% nichtfaseriger Bestandteile mit Durchmessern 
von weniger als 0,060 mm in der Mineralfasermasse, 
die ohne weitere Bindung eingebettet sind. Festig-
keitsvermindernd wirken sich auch zugesetzte Mine-
ralfasern aus Recyclingprozessen aus. Die Zurück-
führung derartiger Recyclingfasern, die beispielswei-
se als Abfälle bei der Konfektionierung von Lamellen-
platten oder aus mangelhaften Produktionslosen an-
fallen, erfolgt in der Weise, dass derartige Dämmstof-
fe mitsamt den ausgehärteten Bindemitteln zerschla-
gen oder zerrieben werden. Die Oberflächen der in 
die Sammelkammer zurückgeblasenen Mineralfaser-
flocken wirken hierbei wie Feinstfilter, so dass bei die-
sem Recyclingverfahren eine nachträgliche Durchim-
prägnierung nicht möglich ist. Die Mineralfasern aus 
Recyclingmaterial liegen daher in Form von wenigen 
Millimeter großen Flocken vor, die ohne innere Fes-
tigkeit sind. Der Anteil in den Mineralfaserbahnen 
kann hierbei zwischen 3 und 20 Masse-% liegen.

[0024] Aus den voranstehenden Ausführungen er-
gibt sich, dass Lamellenplatten relativ inhomogene 
Körper sind, deren innere Bindungskräfte sehr unter-
schiedlich hoch ausgebildet sein können.

[0025] Insgesamt sind die Oberflächen von Dämm-
platten aus Mineralfasern hydrophob. Sie werden 
durch die üblichen auf der Basis von hydraulischen 
Bindemitteln hergestellten Klebemörtel und Putze 
trotz der diesen zugesetzten oberflächenaktiven Be-
netzungs- und Porosierungsmitteln nur in einer sehr 
dünnen Oberflächenschicht benetzt. Hinzu kommt, 
dass der Wasseranteil in diesen Materialien niedrig 
gehalten wird, um hohe innere Festigkeiten zu erzie-
len. Bei der Verarbeitung derartiger Klebemörtel und 
Putze bei hohen Außentemperaturen und unter 
Windeinfluss härten die Bindemittel schnell aus, was 
den Verbund weiter schwächt bzw. die Bindung nicht 
zustande kommen lässt.

[0026] Der Verbund der nassen Kleber- und Putz-
schichten ist zunächst so schwach, dass die Kleber- 
und Putzschichten ohne weiteres wieder von den 
Dämmplatten abgehoben werden können, wobei die 
Oberfläche der Kleber- und Putzschichten von einem 
Mineralfaserpelz besetzt ist, der deutlich anzeigt, 
dass die Kleber- und Putzschichten nicht in der Fa-
sermasse der Dämmplatten verankert ist. Diese feh-

lende Verankerung kommt dadurch zustande, dass 
die Kleber- und Putzschichten nicht in die Dämmplat-
ten eindringen konnten. Bei der Verarbeitung derarti-
ger Dämmplatten in Verbindung mit Kleber- und Putz-
schichten werden nämlich die Recyclingbestandteile 
und die bindemittelfreien Mineralfasern derart kom-
primiert, dass sie die Poren in den Dämmplatten zu-
setzen und jedes weitere Eindringen der Kleber- und 
Putzmaterialien und insbesondere der nicht benetz-
baren Flüssigkeiten verhindern. In die durch die Kom-
pression entstehenden Vertiefungen wird naturge-
mäß mehr Kleber- und/oder Putzmaterial einge-
drückt. Bei ausreichender Rückstellkraft drücken die 
rückfedernden Eigenschaften der Mineralfasern die 
noch nicht erhärteten Bestandteile der Kleber- und 
Putzschichten zurück. Nach dem Aushärten bei-
spielsweise der Putzschichten zeigen sich zahlreiche 
kleine Erhebungen, die anschließend zwecks Egali-
sierung der Oberfläche abgedeckt werden müssen. 
Hieraus resultiert ein Mehraufwand an Material und 
Arbeitszeit.

[0027] Der voranstehend beschriebene geringe 
Haftverbund ist aber nach dem Aushärten der Kleber- 
und Putzschichten immer noch deutlich höher bean-
spruchbar, als beispielsweise der oberflächennahe 
Verbund der Mineralfasern innerhalb der Dämmplat-
ten. Hier kann es bei Zugbeanspruchungen zu einem 
sogenannten Fellabriss kommen, bei dem die Mine-
ralfasern in einem Bereich von 5 bis 10 mm aus der 
Oberfläche beziehungsweise dem Verbund aus 
Dämmplatten und Kleber- und/oder Putzschichten 
herausgezogen werden können. Die hierbei erzielba-
ren Querzugfestigkeiten liegen bis zu 70 % unter den 
bei gleicher Struktur der Dämmstoffplatten erreichba-
ren Maximalfestigkeiten. Es kommt hinzu, dass die 
als Bindemittel verwendeten Phenol-Harnstoff-Form-
aldehyd-Harzgemische ausgesprochen empfindlich 
auf Alkalien und auf Feuchte reagieren. Diese Reak-
tion führt zu einer weiteren Abminderung der Quer-
zugfestigkeit des Wärmedämm-Verbundsystems. 
Diese Querzugfestigkeit reduziert sich als Folge der 
zeitabhängigen Veränderungen während der Nut-
zungszeit derart, dass die Standsicherheit eines 
Wärmedämm-Verbundsystems bereits während der 
Nutzungszeit gefährdet sein kann oder aber zumin-
dest als beeinträchtigt angesehen werden muß.

[0028] Um die voranstehend beschriebenen Nach-
teile bei der Herstellung von Dämmplatten, insbeson-
dere Lamellenplatten für Wärmedämm-Verbundsys-
teme zu vermeiden, sind verschiedene Verfahren zur 
Entfernung von Grobstaub, Mineralfaserflocken oder 
dergleichen durchgeführt worden. Diese Verfahren 
beschränken sich aber insbesondere auf Absaugein-
richtungen, die im Bereich der Säge- und sonstigen 
Trenneinrichtungen angeordnet sind, um den dort an-
fallenden Staub abzusaugen. Neben dem Abblasen 
der zu beschichtenden Oberflächen gemäß der EP 0 
719 365 B1 ist darüber hinaus versucht worden, die 
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Oberflächen der Dämmplatten mit Borsten aus ver-
schiedenen Materialien, mit verschiedenen Formen 
und unterschiedlichen Bewegungsspielen abzubürs-
ten, um das nicht tragfähige Fasermaterial aus den 
Oberflächenbereichen zunächst selektiv zu lösen, 
herauszuziehen und anschließend abzusaugen. Die-
se Vorgehensweise hat aber nicht zum erwünschten 
Ziel geführt, da die Dispersion der Inhomogenitäten 
zu groß war, so dass die Borsten nicht selektiv arbei-
ten konnten, sondern nahezu die gesamte Oberflä-
che erfassten und dabei auch die Struktur der festen 
Bereiche der Dämmplatten schädigten oder gar zer-
störten.

[0029] Eine mechanische Aufbereitung der Oberflä-
chen von Dämmplatten führte daher nicht zu dem er-
wünschten Ziel, so dass als Alternative das Aufbrin-
gen von haftvermittelnden Schichten oder Imprägnie-
rungen gewählt wurde, um eine hohe Querzugfestig-
keit des Wärmedämm-Verbundsystems zu erreichen. 
Eine hierbei übliche Beschichtung besteht beispiels-
weise aus einem Gemisch von leicht aufzumahlen-
den Zuschlägen, wie Kreide, Marmormehl, Quarz im 
Korngrößenbereich um 10 bis 60 μm, die mit Wasser-
glas und Kunststoff-Dispersionen gebunden sind. 
Aufgrund der Partikelgröße konnten diese Beschich-
tungen aber trotz der in den Kunststoff-Dispersionen 
enthaltenen oberflächenaktiven, das heißt benetzen-
den Substanzen nicht in die Dämmplatten eindrin-
gen. Vielmehr verblieben diese Beschichtungen auf 
der Oberfläche, so dass eine wesentliche Verbesse-
rung der Querzugfestigkeit derartiger Dämmplatten 
in Wärmedämm-Verbundsystemen nicht erzielt wur-
de. Das Einbringen von feinkörnigeren Zuschlägen 
erforderte zudem eine größere Menge an Bindemit-
teln, um die notwendige innere Festigkeit in den 
Dämmplatten zu erzielen. Verzichtet man auf diese 
größere Menge Bindemittel, so kreiden die oberflä-
chig angelagerten Schichten leicht aus und bewirken 
durch ihre Trennwirkung das Gegenteil der beabsich-
tigten Wirkung. Eine wesentliche Verbesserung des 
Haftverbundes zwischen den Dämmplatten und der 
Beschichtung konnte also nicht erzielt werden.

[0030] Aus der US 4 698 257 sind ferner Faserplat-
ten und ein Verfahren zu ihrer Herstellung bekannt, 
wobei die Faserplatten nicht mit einer Beschichtung 
versehen werden. Bei der US 4 698 257 steht im Vor-
dergrund, dass Faserplatten auf zumindest einer gro-
ßen Oberfläche mit einer Prägung versehen werden 
sollen. Die Faserplatten bestehen aus faserigem Ma-
terial, beispielsweise aus Gesteinsfasern, Glasfa-
sern, Cellulosefasern und/oder Textilfasern sowie ei-
nem Bindemittel und herstellungsseitig vorgesehe-
nem Wasser, welches in einem ersten Schritt aus ei-
ner Faserbahn durch Unterdruck und in einem zwei-
ten Schritt durch eine Kornpression der Faserbahn 
entfernt wird.

[0031] Die derart vorbereitete Faserbahn soll nun 

mittels einer Walzenanordnung im Bereich einer 
Oberfläche mit den gewünschten Prägungen verse-
hen werden. Gemäß diesem Stand der Technik ist im 
Bereich der Prägewalze eine Vorrichtung vorgese-
hen, mit der Wasserstaub oder Wassernebel auf die 
Prägewalze aufgetragen wird. Eine weitere Vorrich-
tung kann der Prägewalze vorgeschaltet sein. Diese 
weitere Vorrichtung dient ebenfalls der Erzeugung ei-
nes Wasserstaubes, der auf die Faserbahn aufgetra-
gen wird.

[0032] Mit einem derartigen Wasserstaub oder 
Wassernebel wird aber ausschließlich die Wirkung 
erzielt, durch das Aufbringen des Wassers auf die 
Prägewalze und/oder die Faserbahn zum einen die 
Klarheit und Tiefe der Übertragung des geprägten 
Musters zu verbessern und zum anderen die Oberflä-
chenrauhigkeit der geprägten Oberfläche zu reduzie-
ren.

[0033] Diese Oberflächenrauhigkeit der geprägten 
Oberfläche wird dadurch reduziert, dass mittels der 
aufgetragenen Feuchtigkeit das Anhaften der Präge-
walze an den einzelnen Fasern reduziert wird, so 
dass in diesem Bereich lose oder schwach gebunde-
ne Fasern nicht aus der Oberfläche herausgerissen 
werden, um dort Unebenheiten zu hinterlassen. Dies 
ist insbesondere dahingehend zu verstehen, dass 
eine zuvor sehr stark komprimierte Faserbahn einen 
sehr dichten Faserverbund aufweist. Werden aus 
diesem sehr dichten Faserverbund einzelne Fasern 
oder Faserbündel aus der Oberfläche durch den Prä-
gevorgang herausgerissen, so ist das geprägte Pro-
dukt nicht brauchbar, da entsprechende Stellen in 
den anschließend aufgeschnittenen Faserplatten zu 
einer ungleichmäßigen Oberflächengestaltung füh-
ren, was bei derartigen Produkten zu vermeiden ist.

Aufgabenstellung

[0034] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein gat-
tungsgemäßes Verfahren sowie eine gattungsgemä-
ße Vorrichtung derart weiterzuentwickeln, dass eine 
insbesondere gattungsgemäße Beschichtung in ein-
facher Weise und unter Ausbildung einer hohen Haft-
kraft auf die Oberfläche von Dämmplatten aufgetra-
gen werden kann, um diese Dämmplatten, insbeson-
dere Lamellenplatten bevorzugt in Wärmedämm-Ver-
bundsystemen einsetzen zu können, bei denen die 
Oberflächen der Dämmplatten mit Klebemörtel 
und/oder Putzschichten in Kontakt gebracht werden, 
wobei diese Beschichtungen zusammen mit den 
Dämmplatten einen innigen Verbund eingehen sol-
len.

[0035] Die Lösung dieser Aufgabenstellung sieht 
bei einer ersten Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens vor, dass zumindest die mit einer 
Beschichtung zu beschichtende große Oberfläche 
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der Mineralfaserbahn mit einem unter einem steilen 
bis rechten Winkel verlaufenden Luft-, Dampf- 
und/oder Wasserstrahl beaufschlagt wird, der im 
oberflächennahen Bereich der Mineralfaserbahn an-
geordnete lose und/oder schwach gebundene 
und/oder in ihrer Lage gestörte Mineralfasern in rela-
tiv zur großen Oberfläche tiefer gelegene Bereiche 
der Mineralfaserbahn fördert.

[0036] Bei dieser ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist somit vorgesehen, 
dass die Oberfläche der Mineralfaserbahn, insbeson-
dere der Lamellenplatten mit einem unter einem stei-
len bis rechten Winkel verlaufenden Luft-, Dampf- 
und/oder Wasserstrahl angeblasen bzw. angespritzt 
wird bzw.  werden. Die Düsendurchmesser liegen 
vorzugsweise unter ca. 1,2 mm. Durch die Beaufla-
gung der Oberfläche mit Luft-, Dampf- und/oder Was-
ser werden die nicht gebundenen Fasern ca. 3 bis 
maximal 20 mm tief in die Mineralfaserbahn bzw. die 
Lamellenplatten gedrückt. Die zwischen oder in den 
Laminaten befindlichen Mineralfasern werden bei 
dieser Behandlungsmethodik in einem Bereich von 
0,5 bis ca. 5 mm tief in die Struktur der Mineralfaser-
bahn bzw. der Lamellenplatten eingepreßt. Im Ender-
gebnis ragen dann nur noch die von losen Mineralfa-
sern befreiten, tragenden Strukturen der Mineralfa-
serbahn bzw. der Lamellenplatten heraus, die dann 
mit der Beschichtung einen kraftschlüssigen Verbund 
eingehen können und somit eine verbesserte Haft-
wirkung zwischen der Beschichtung und der Mineral-
faserbahn bzw. den Lamellenplatten ermöglichen. Al-
ternativ oder ergänzend kann die Verdichtung mit ei-
ner wässrigen Bindemittellösung oder Dispersion 
durchgeführt werden.

[0037] Vorzugsweise wird die Oberfläche impulsar-
tig mit dem Luft-, Dampf- und/oder Wasserstrahl be-
aufschlagt. Eine Verbesserung der Wirkung dieses 
Verfahrens wird dadurch erzielt, dass dem Luft-, 
Dampf- und/oder Wasserstrahl fein bis feinstkörnige 
Zuschläge, insbesondere Glasperlen, Sand oder der-
gleichen zugefügt werden. Hierdurch wird die Effekti-
vität der gewünschten Oberflächengestaltung ver-
bessert.

[0038] Eine weitere Verbesserung der effektiven 
Oberflächengestaltung wird dadurch erzielt, dass die 
Mineralfaserbahn mit mehreren Luft-, Dampf- 
und/oder Wasserstrahlen zeilenartig beaufschlagt 
wird, so dass eine gleichmäßige Oberflächengestal-
tung möglich ist.

[0039] Weiterhin ist vorgesehen, dass die Mineralfa-
serbahn alternierend mit Luft- und Wasserstrahlen 
beaufschlagt wird. Durch diesen Verfahrensschritt er-
folgt eine Verdichtung der Oberfläche bzw. der ober-
flächennahen Bereiche. Weiterhin wird hierdurch si-
chergestellt, dass die in die Oberflächen hineinge-
drückten Wassermengen auf eine Tiefe von ca. 5 mm 

begrenzt bzw. diese niedrig gehalten sind. Ergän-
zend kann hierbei vorgesehen sein, dass in die Mine-
ralfaserbahn durch die Dampf- und/oder Wasser-
strahlen eingebrachtes Wasser zumindest teilweise 
entfernt, insbesondere abgesaugt wird, um eine zu 
große Durchfeuchtung der Mineralfaserbahn zu ver-
meiden.

[0040] Die bei diesem erfindungsgemäßen Verfah-
ren angewendeten Drücke, Düsendurchmesser, 
Massen und Mengen der festen Zusätze, somit die 
Intensität der verfahrensmäßigen Behandlung ist so 
zu wählen, dass die Struktur der tragenden Laminate, 
somit der miteinander über Bindemittel verbundenen 
Mineralfasern nicht geschädigt wird.

[0041] Alternativ zu der voranstehend genannten 
Lösung sieht eine zweite Lösung der Aufgabenstel-
lung bei einer zweiten Ausführungsform der Efindung 
vor, dass zumindest eine große Oberfläche, vorzugs-
weise die mit einer Beschichtung zu beschichtende 
große Oberfläche der Mineralfaserbahn, insbesonde-
re einer großformatigen Lamellenplatte, mit einem 
Unterdruck beaufschlagt wird, um im oberflächen-
nahen Bereich der Mineralfaserbahn angeordnete 
lose und/oder schwach gebundene und/oder in ihrer 
Lage gestörte Mineralfasern aus dem oberflächen-
nahen Bereich der mit einer Bechichtung zu be-
schichtenden Oberfläche der Mineralfaserbahn ab-
zusaugen. 

[0042] Bei der Fertigung der als endlose Mineralfa-
serbahn auf Anlagen mit einem hohen stündlichen 
Durchsatz hergestellten großformatigen Lamellen-
platten ist die- se spezielle Absaugmethode vorgese-
hen. Bei der Absaugung kommt es weniger auf die 
durchgesetzten Luftmengen an, als auf die schlagar-
tige Einwirkung relativ hoher Unterdrücke auf die 
Oberfläche der Mineralfaserbahn. Vorzugsweise 
werden Unterdrücke von ca. 100 bis 400 mbar, insbe-
sondere zwischen 150 und 350 mbar vorgesehen, 
die durch Gebläse oder Vacuumpumpen aufgebaut 
werden können. Die Absaugung erfolgt vorzugswei-
se unmittelbar oberhalb der zu bearbeitenden Ober-
flächen.

[0043] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass das Absaugen ein- oder mehr-
stufig erfolgt, wobei gegebenenfalls unterschiedlich 
hohe Unterdrücke in den einzelnen Stufen vorgese-
hen sind, um eine Bearbeitung durchzuführen, die in 
einem ersten Schritt lediglich die abzusaugenden Mi-
neralfasern direkt im Oberflächenbereich erfaßt, wo-
hingegen in weiteren Verfahrensschritten die tiefer 
liegenden Fasern erfaßt werden sollen.

[0044] Die hierzu verwendbaren Absaugdüsen kön-
nen aus schmalen Schlitzen oder flächigen Körpern 
bestehen, in die flächenüberlappend Düsen einge-
setzt sind. Die Absaugdüsen werden in einem Ab-
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stand von ca. 1 bis 2 mm, also möglichst dicht über 
der Oberfläche der Mineralfaserbahn bzw. der 
Dämmplatten geführt. Um einen gleichmäßigen Ab-
stand der Absaugdüsen relativ zu einer gegebenen-
falls unebenen Oberfläche der Mineralfaserbahn si-
cherzustellen, können sich die Absaugdüsen bei-
spielsweise durch schmale Führungsräder oder -rol-
len auf der unbehandelten Oberfläche der Mineralfa-
serbahn abstützen. Bei dieser Vorgehensweise muß
darüber hinaus sichergestellt werden, dass die Mine-
ralfaserbahn bzw. die Lamellenplatten nicht an die 
Absaugdüsen gesogen werden bzw. sich die Ab-
saugdüsen nicht auf der Oberfläche der Mineralfa-
serbahn bzw. der Lamellenplatten flächig abstützen.

[0045] Die Absaugdüsen können beispielsweise 
auch rotierend über die Oberfläche der Mineralfaser-
bahn bzw. der Lamellenplatten geführt werden.

[0046] Durch das kontaktlose Absaugen der losen 
und/oder schwach gebundenen und/oder in ihrer 
Lage gestörten Mineralfasern werden Umlenkungen 
der Fasern und erneute Verdichtungen der Fasern 
auf der Oberfläche der Mineralfaserbahn vermieden.

[0047] Sofern das Eigengewicht der Lamellenplat-
ten nicht hoch genug ist, werden diese durch leichtes 
Aneinanderpressen zu einer endlosen Schicht zu-
sammengefügt. Die Lamellenplatten können auch 
durch seitlich eingreifende mitlaufende Krallen gehal-
ten werden.

[0048] Mit diesem Verfahren können 20 bis 50 g Fa-
sern pro Quadratmeter abgesaugt werden. Die abge-
saugten Mineralfasern werden anschließend in nach-
geschalteten Grobabscheidern, beispielsweise ei-
nem Zyklon, und Feinabscheidern, beispielsweise ei-
ner Filteranlage recycelt und einem Aufschmelzvor-
gang zugeführt.

[0049] Ergänzend zu dieser zweiten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vor-
gesehen sein, dass sich die erste Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Verfahrens an das voran-
stehend beschriebene Absaugverfahren anschließt. 
Hierdurch können die Verdichtungstiefen im Hinblick 
auf den erfolgten Abtrag der flachgelagerten Mineral-
fasern deutlich erhöht werden. Demzufolge ist es in 
dem Fall, dass nicht alle flachgelagerten Mineralfa-
sern abgesaugt worden sind, möglich, eine kompen-
sierende oberflächennahe Verdichtung mit Hilfe der 
unter einem steilen bis rechten Winkel auf die Ober-
fläche der Mineralfaserbahn auftreffenden Luft-, 
Dampf- und/oder Wasserstrahlen zu erzielen.

[0050] In Abhängigkeit der Oberflächeneigenschaf-
ten der Mineralfaserbahn und der nachfolgenden 
Oberflächenbehandlung kann die Oberflächenver-
dichtung mit Hilfe von Wasserstrahlen vor dem Ab-
saugen oder beispielsweise zwischen mehreren Ab-

saugvorgängen bzw. -stufen durchgeführt werden. 
Das in die Oberfläche eingedrungene Wasser ver-
bessert wegen der Verdichtung der Oberfläche die 
Wirkung der Absaugung. Ein weiterer Vorteil dieser 
Vorgehensweise liegt darin, dass das Wasser an-
schließend in-situ verbleiben kann oder nur teilweise 
abgesaugt wird, so dass es die anschließende Benet-
zung der Oberfläche der Mineralfaserbahn mit Imprä-
gniermitteln oder Beschichtungen erleichtert.

[0051] Nach einer dritten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist zur Lösung der ein-
gangs dargestellten Aufgabenstellung vorgesehen, 
dass zumindest in eine große Oberfläche, vorzugs-
weise in die mit einer Beschichtung zu beschichtende 
große Oberfläche der Mineralfaserbahn, eine die Mi-
neralfasern gut benetzende kapillaraktive Substanz 
eingebracht wird, die in eine Haftschicht umgewan-
delt und nach ihrer Umwandlung von der Oberfläche 
der Mineralfaserbahn mit anhaftenden, insbesondere 
lose und/oder schwach gebundene und/oder in ihrer 
Lage gestörte Mineralfasern abgezogen wird.

[0052] Bei dieser Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens werden somit die losen und 
schwach gebundenen Mineralfasern und die nicht fa-
serigen Partikel aus der Oberfläche der Mineralfaser-
bahn herausgerissen. Bei dieser Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Verfahrens dringt in die 
Oberflächenbereiche der Mineralfaserbahn, insbe-
sondere der Lamellenplatten, eine gut benetzende 
und kapillaraktive Substanz ein, die anschließend in 
eine zähplastische, zugfeste Haftschicht umgewan-
delt und nach ihrer wesentlichen Aushärtung wieder 
von der Oberfläche der Mineralfaserbahn bzw. der 
Lamellenplatten abgerissen wird. Die abgerissene 
Haftschicht erfaßt hierbei in viel größerem Umfang 
auch Mineralfasern in tieferen Bereichen, die nur 
mangelhaft in die Mineralfaserbahn bzw. die Lamel-
lenplatten eingebunden sind. Diese Mineralfasern 
werden entfernt und brauchen nachfolgend nicht 
mitimprägniert zu werden. Von den tragfähigen Lami-
naten der Mineralfaserbahn bzw. der Lamellenplatten 
werden nur solche Mineralfasern abgezogen, die nur 
über eine schwächere Bindung verfügen. Nach der 
Vorbehandlung weist die Oberfläche der Mineralfa-
serbahn bzw. der Lamellenbahn einen dichten Mine-
ralfaserrasen auf, der sich dadurch auszeichnet, 
dass die Mineralfasern im wesentlichen rechtwinklig 
zu der großen Oberfläche der Lamellenplatten bzw. 
der Mineralfaserbahn angeordnet sind. Dieser Mine-
ralfaserrasen bildet eine gute Voraussetzung sowie 
eine hervorragende Struktur für die nachfolgende Be-
schichtung der Dämmplatten bzw. die Verarbeitung 
der Dämmplatten insbesondere im Zusammenhang 
mit einem Wärmedämmverbundsystem.

[0053] Vorzugsweise wird dieses Verfahren im Be-
reich der Oberflächen angewendet, die nachfolgend 
durch eine Teilflächenverklebung mit einer Fassade 
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in besonderer Weise beansprucht werden.

[0054] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Substanz in einer oberflä-
chennahen Tiefe von 0,03 bis 5 mm, insbesondere 
von 0,5 bis 2 mm in die Oberfläche der Mineralfaser-
bahn eingebracht wird. Der Abtrag bzw. der Austrag 
aus der Oberfläche beträgt bei üblichen Lamellen-
platten ca. 75 bis 250 g/m2 Oberfläche. Der Abtrag 
sollte bei einer sparsamen Anwendung der Sub-
stanz, die die Abreißschicht bildet, jedoch über ca. 50 
g/m2 liegen. Für diese Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens eignen sich insbesonde-
re wegen ihrer Wiederverwendbarkeit thermoplasti-
sche Substanzen, wie Bitumen, Schmelzkleber in 
den verschiedenen Zusammensetzungen, Wachse, 
Polyolefine, sowie Polyurethane, Silikonharze, Duro-
plaste wie Epoxid-, Polyester-, Phenol-, Furanharze 
oder dergleichen. Diese Substanzen werden übli-
cherweise auch in Kombination mit beispielsweise 
PUR-Bitumen-Compounds verwendet.

[0055] Bei den üblicherweise sehr zugfesten Lamel-
lenplatten kann die Überschreitung der optimalen Im-
prägniertiefe mit der Substanz die Zugfestigkeit der 
Haftschicht im Vergleich zu der Querzugfestigkeit 
des Verbunds zu gering sein, so dass die Haftschicht 
reißt. Um einen reibungslosen Verfahrensablauf zu 
sichern und eine vollständige Entfernung der Haft-
schicht zu gewährleisten, hat es sich daher als vor-
teilhaft erwiesen, Verstärkungsmaterialien, wie Trä-
gergewebe aus Kunststoff-Fasern oder Metallfäden, 
Geflechte aus Drähten, Vliese oder dergleichen in die 
Substanz bzw. die Haftschicht einzuarbeiten. Werden 
diese Materialien vor dem Auftrag der Substanz auf 
die Mineralfaserbahn bzw. die Lamellenplatten auf-
gelegt, wird auch die Dosierung der Substanz erleich-
tert und die maximale Eindringtiefe von vornherein 
begrenzt.

[0056] Es besteht auch die Möglichkeit, eine Bitu-
menbahn mit Gewebe- oder Vliesauflage auf die 
Oberfläche der Dämmstoffbahn bzw. der Lamellen-
platten aufzuschweißen und nach dem Abkühlen 
wieder zu entfernen, wobei auch hier entsprechende 
Mineralfasern, die nur über eine unzureichende Bin-
dung verfügen, von der Oberfläche entfernt werden. 
Eine Reduzierung der Abreißkräfte läßt sich im übri-
gen auch dadurch erzielen, dass die Oberfläche der 
Mineralfaserbahn bzw. der Lamellenplatten nur in 
Teilbereichen mit der Substanz bzw. der Haftschicht 
in Berührung gebracht wird. Hierzu kann die Sub-
stanz bzw. die Haftschicht in schmalen Bändern oder 
netzförmig auf die Oberfläche der Mineralfaserbahn 
bzw. der Lamellenplatten aufgebracht werden. Die 
derart hergestellten Dämmaterialien wiesen dann im 
Bereich der verarbeiteten Bereiche eine außeror-
dentlich gute Bindungswirkung in Bezug auf den Kle-
bemörtel oder die Putzschichten auf. Dies hat sich 
auch im Zuge einer wirtschaftlichen Durchführung 

des erfindungsgemäßen Verfahrens als sinnvoll er-
wiesen, da zumindest der Klebemörtel üblicherweise 
streifen- und/oder punktförmig aufgetragen wird, so 
dass eine Bearbeitung der Dämmaterialien in den mit 
dem Klebemörtel zu verbindenden Bereichen aus-
reicht.

[0057] Die von der Oberfläche der Mineralfaser-
bahn bzw. der Lamellenplatten zusammen mit den 
Mineralfasern abgetrennte Haftschicht wird vorzugs-
weise einem Recyclingverfahren zugeführt. Bei-
spielsweise ist eine derartige Vorgehensweise bei 
Verwendung eines kostengünstigen Heißbitumens 
von Vorteil, das auf die Oberfläche von Lamellenplat-
ten gegossen oder gesprüht wird. Sobald die Sub-
stanz, hier das Heißbitumen, im wesentlichen er-
starrt, d.h. ausgehärtet ist und die Haftschicht bildet, 
wird das Heißbitumen von der Oberfläche der Lamel-
lenplatten abgerissen und einer Verarbeitungsstation 
zugeführt, in der das Heißbitumen erneut durch Wär-
meenergie in einen flüssigen bzw. zähflüssigen Zu-
stand gebracht wird. In einem Auffangbecken wird 
das Bitumen anschließend weiter erhitzt. Die anhaf-
tenden Mineralfasern und die nicht faserigen Be-
standteile, die von der Oberfläche der Lamellenplat-
ten entfernt wurden, sedimentieren teilweise, so dass 
dem Bitumen nur eine geringe Menge feiner Mineral-
fasern anhaftet. Dieses Bitumen kann dann für eine 
erneute Behandlung von weiteren Lamellenplatten 
genutzt werden. Erst wenn der Anteil der Mineralfa-
sern eine bestimmte Größe erreicht hat, muß auf eine 
weitere Verwendung dieses Bitumens verzichtet wer-
den. Die Nutzungsdauer des Bitumens kann bei-
spielsweise dadurch verlängert werden, dass in re-
gelmäßigen Abständen frisches Bitumen dem bereits 
eingesetzten Bitumen zugesetzt wird.

[0058] Das mit Mineralfasern angereicherte Bitu-
men kann ohne weiteres in Form einer Koppel-Pro-
duktion zur Beschichtung von Mineralwolle-Dach-
dämmplatten verwendet werden. Hierbei erhöhen die 
Mineralfasern die Viskosität des Bitumens und verrin-
gern das Eindringvermögen in die Dämmstoffoberflä-
che. Gleichzeitig wird die Zugfestigkeit des Bitumens 
erhöht, so dass auch eine partielle Verklebung von 
Dachabdichtungsbahnen oder Dachabdichtungsfoli-
en möglich wird. Alternativ kann das mit Mineralfa-
sem dotierte Bitumen auch im Straßenbau sowie im 
Wasser- und Deponiebau verwendet werden.

[0059] Die voranstehenden Ausführungen hinsicht-
lich der Wiederverwendbarkeit von Bitumen trifft im 
übrigen auch für weitere Substanzen, insbesondere 
Schmelzkleber zu, da auch Schmelzkleber mit einem 
Anteil Mineralfasern zur Verklebung von Glasvliesen, 
Glasseidengeweben auf Mineralwolle-Dämmplatten 
oder zur Herstellung trittresistenter Dämmplatten ver-
wendet werden können.

[0060] Auch bei dieser Ausführungsform des erfin-
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dungsgemäßen Verfahrens können die Lamellenplat-
ten bzw. die Mineralfaserbahn nach Entfernen der 
Haftschicht eine Luft-, Dampf- und/oder Wasser-
strahlbehandlung unterzogen werden, um verblei-
bende lose Mineralfasern in tiefere Bereiche der Mi-
neralfaserbahn bzw. der Lamellenplatten zu fördern. 
Da aber wesentliche Mengen der losen Mineralfa-
sern bereits mit der Haftschicht entfernt wurden, steht 
der Verdichtungseffekt hier im Hintergrund. Von Be-
deutung ist aber eine Durchfeuchtung der Mineralfa-
serbahn bzw. der Lamellenplatten in einer Tiefe von 
5 bis 10 mm unterhalb der Oberfläche.

[0061] Um nach dem Entfernen der Haftschichten 
Unebenheiten der Mineralfaserbahn bzw. der Lamel-
lenplatten auszugleichen, ist es nach einem weiteren 
Merkmal der Erfindung vorgesehen, dass die Ober-
fläche der Mineralfaserbahn bzw. der Lamellenplat-
ten anschließend mit einer Deckschicht beschichtet 
wird, die vorzugsweise aus einem Gemisch aus ins-
besondere fein gemahlenen Mineralfasern und Bin-
demittel besteht. Diese Deckschicht ist druckabsor-
bierend und biegeweich. Darüber hinaus hat die so-
fortige Beschichtung der Oberfläche den Vorteil, dass 
die nach dem Entfernen der Haftschicht neu geschaf-
fenen Oberflächenstrukturen unmittelbar und voll-
ständig genutzt werden können.

[0062] Vorzugsweise wird die Deckschicht in die 
Oberfläche eingepreßt und dabei insbesondere ver-
dichtet. Unterstützt werden kann das Aufbringen der 
Deckschicht durch einen Unterdruck auf der gegenü-
berliegenden Oberfläche der Mineralfaserbahn bzw. 
der Lamellenplatte.

[0063] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Deckschicht einer thermi-
schen Behandlung zu ihrer Aushärtung auf der Ober-
fläche unterzogen wird. Als vorteilhaft hat sich hierbei 
eine thermische Behandlung der Deckschicht mittels 
hochfrequenter Energiestrahlung erwiesen.

[0064] Als imprägnierende Mittel kommen Lösun-
gen oder Quasi-Lösungen wie Kolloide, insbesonde-
re aber als Nanoteilchen dispergierte Stoffe, Emulsi-
onen oder hochdispergierte Kunststoff-Dispersionen 
zum Einsatz, die den hohen inneren Filterwiderstand 
der Mineralfasermasse ohne weiteres überwinden. 
Als Beispiele für geeignete anorganischen Verbin-
dungen können Natron- oder Kaliwasserglas jeweils 
allein oder in Mischungen miteinander sowie unter 
Zusatz von Kunststoff-Dispersionen, Kieselsol, Or-
mocere beispielsweise mit Zusätzen von Alkoholen, 
Mono-Aluminumphosphat- und Phosphorsäure-Lö-
sungen genannt werden.

[0065] Die Durchfeuchtung der oberflächennahen 
Zonen der Mineralfaserbahn bzw. der Lamellenplat-
ten ermöglicht ein deutlich leichteres Eindringen der 
Imprägnierungen. Zusätze von oberflächenaktiven 

Substanzen verbessern die Effektivität, sie machen 
aber auch eine nachfolgende Erhitzung auf über 140 
bis 150° C erforderlich, um die Tenside wieder abzu-
bauen. Werden die oberflächenaktiven Substanzen 
nicht unwirksam gemacht, können sie im späteren 
Gebrauch zu einer zumindest lokalen Durchfeuch-
tung des Dämmstoffs führen. Daher sollte die Tiefe 
der imprägnierenden Schicht auf ca. 1 bis 5 mm be-
grenzt werden.

[0066] Hinsichtlich der erfindungsgemäßen Verfah-
ren hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Mineralfa-
serbahn mittels Hochdruckwasserstrahlen mit einem 
Druck von vorzugsweise 120 bis 250 bar in einzelne 
Abschnitte zu schneiden, die anschließend eine La-
melle einer Lamellenplatte oder eine Lamellenplatte 
bilden. Bei Anwendung dieser Trennmethode werden 
alle im oberflächennahen Bereich vorhandenen lo-
sen und schwach gebundenen Mineralfasern oder 
nicht faserigen Bestandteile entfernt. Eine Staubbil-
dung ist nicht zu beobachten. Daher wird bereits 
durch diesen Verfahrensschritt, der den voranste-
hend beschriebenen Verfahren vorgeschaltet sein 
kann, eine Oberflächenstruktur geschaffen, die die 
Anwendung der voranstehend beschriebenen Ver-
fahren wesentlich vereinfacht, da ein geringerer An-
teil von losen bzw. schwach gebundenen Fasern 
bzw. nicht faserigen Bestandteilen entfernt werden 
muß. Diese Vorgehensweise hat sich insbesondere 
mit dem voranstehend beschriebenen Absaugverfah-
ren als vorteilhaft erwiesen.

[0067] Hinsichtlich der erfindungsgemäßen Be-
schichtung für eine Mineralfaserbahn, insbesondere 
für Lamellenplatten, die im Anschluß an ein Entfer-
nen von losen und/oder schwach gebundenen 
und/oder in ihrer Lage gestörten Mineralfasern von 
zumindest einer großen Oberfläche der Mineralfaser-
bahn und/oder der Lamellenplatten nach einem der 
voranstehend beschriebenen Verfahren auf die gro-
ße Oberfläche auftragbar ist, ist vorgesehen, dass 
die Beschichtung druckabsorbierend und biegeweich 
ist und eine Affinität für Putze, Klebemörtel und 
Kunststoff-Dispersionen oder dergleichen aufweist. 
Diese Beschichtung erleichtert die Verarbeitung der-
artiger Mineralfaserprodukte und stellt insbesondere 
eine verbesserte Haftung der Klebemörtel bzw. der 
Putzsysteme auf den Mineralfaserprodukten sicher.

[0068] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Beschichtung aus mit Mine-
ralfasern imprägnierenden Bestandteilen, wie Kolloi-
de, als Nanoteilchen dispergierte Stoffe, Emulsionen 
oder hochdispergierte Kunststoff-Dispersionen be-
steht. Vorzugsweise sind als Bestandteile der Be-
schichtung anorganische Verbindungen, wie Natron- 
oder Kaliwasserglas allein oder in Mischungen mit 
oder ohne Zusatz von Kunststoff-Dispersionen, Kie-
selsol, Ormocere, mit oder ohne Alkoholzusatz, Mo-
no-Aluminiumphosphat- und/oder Phosphorsäu-
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re-Lösungen vorgesehen.

[0069] Ergänzend kann die Beschichtung oberflä-
chenaktive Substanzen, beispielsweise Tenside auf-
weisen.

[0070] In besonderer Weise hat sich eine Deck-
schicht als vorteilhaft erwiesen, die aus einem Ge-
misch aus Mineralfasern und Bindemitteln besteht. 
Beispielsweise eignet sich eine Zubereitung von fein-
gemahlenen Mineralfasern der selben Provenienz, 
wie sie in der Mineralfaserbahn bzw. in den Lamellen-
platten vorliegen, die mit Wasserglas, Ormoceren, 
Monoaluminiumphosphat-Phosphorsäure-CaO-Ge-
mischen, gegebenenfalls modifiziert durch Kunst-
stoff-Dispersionen, Verdickungsmitteln usw. ver-
mengt werden. Diese Deckschicht wird auf der Ober-
fläche der Mineralfaserbahn bzw. der Lamellenplat-
ten verteilt. Da sie aufgrund ihrer Sprödigkeit nicht 
abstreichfähig ist, bzw. die Oberfläche der Mineralfa-
serbahn bzw. der Lamellenplatten dabei regelmäßig 
aufgerauht wird, müssen die Massen mit schmalen 
leistenförmigen Werkzeugen ähnlich den sogenann-
ten Tampern bei dem Einbau von bituminösen Stra-
ßenbaubelägen in die Oberfläche der Mineralfaser-
bahn bzw. der Lamellenplatten gepreßt und dabei 
verdichtet werden.

[0071] Die derart ausgebildete Beschichtung ist gut 
luftdurchlässig, so dass unterstützend während der 
Verdichtung ein leichter Unterdruck an die Dämm-
stoffbahn bzw. die Lamellenplatten angelegt werden 
kann, um die überschüssige Bindemittellösung in die 
Imprägnierzone der Mineralfaserbahn bzw. der La-
mellenplatten zu saugen.

[0072] Vorzugsweise können der Deckschicht Sta-
pelfasern aus alkaliresistent beschichteten Tex-
til-Glasfasern, Natur- und Kunststoff-Fasern beige-
fügt werden.

[0073] Abstreiffähige Beschichtungen werden da-
durch erhalten, dass dem Gemisch aus Mineralfa-
sern und Bindemitteln feinkörnige Zuschläge mit 
Korngrößen < 10 μm beigefügt werden. Hierzu sind 
beispielsweise mikrofein gemahlene Zemente und 
sonstige feste Zuschläge geeignet. Selbstverständ-
lich besteht auch die Möglichkeit, die Beschichtung 
aus einem handelsüblichen Klebemörtel, einem Putz, 
einem Kunstharzputz oder dergleichen auszubilden, 
so dass die Dämmplatte bereits werkseitig für die 
Verarbeitung auf der Baustelle vorbereitet ist.

[0074] Bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 
zur Herstellung von Dämmplatten, insbesondere La-
mellenplatten, aus Mineralfasern ist als Lösung der 
voranstehend dargestellten Aufgabenstellung vorge-
sehen, dass oberhalb der Fördereinrichtung eine 
Vorrichtung zur Aufgabe einer Haftschicht auf die Mi-
neralfaserbahn und/oder die Lamellenplatten ange-

ordnet ist, mit der lose und/oder schwach gebunde-
nen und/oder in ihrer Lage gestörte Mineralfasern 
von zumindest einer großen Oberfläche der Mineral-
faserbahn und/oder den Lamellenplatten in einer der 
Vorrichtung zur Aufgabe der Haftschicht in Förder-
richtung der Fördereinrichtung nachgeschaltet und 
der Entnahmestation entfernt werden.

[0075] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Entnahmestation ein Trä-
gerband aufweist, das mit einem Abschnitt parallel 
zur Fördereinrichtung verlaufend angeordnet und mit 
der Haftschicht verbindbar ist, um die Haftschicht am 
Ende der Entnahmestation von der Mineralfaserbahn 
und/oder den Lamellenplatten abzureißen.

[0076] Der Entnahmestation ist vorzugsweise eine 
Beschichtungsstation nachgeschaltet, in der die Mi-
neralfaserbahn und/oder die Lamellenplatten nach 
Entfernen der Haftschicht mit einer vorzugsweise 
druckabsorbierenden und biegeweichen sowie eine 
hohe Affinität zu Bauklebern, wie Klebemörtel aufwei-
senden Deckschicht vorbeschichtet wird bzw. wer-
den.

[0077] Die Entnahmestation weist insbesondere 
eine Heizeinrichtung auf, mit der die von der Mineral-
faserbahn bzw. den Lamellenplatten entfernte Haft-
schicht mit Bestandteilen von Mineralfasern erwärmt 
und von der Entnahmestation entfernt wird.

[0078] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass der Entnahmestation ein Vor-
rats- und Sammelbehälter zur Aufnahme und/oder 
Aufbereitung der von der Mineralfaserbahn und/oder 
den Lamellenplatten entnommenen Haftschicht 
nachgeschaltet ist.

[0079] Weiterhin ist es von Vorteil, dass der Vorrats- 
und Sammelbehälter über eine Leitung mit zumin-
dest einer Pumpe mit der Vorrichtung zur Aufgabe 
der Haftschicht auf die Mineralfasern und/oder La-
mellenplatten verbunden ist, so dass die Haftschicht 
mehrfach verwendbar ist. Schließlich soll der Vorrats- 
und Sammelbehälter nach einem weiteren Merkmal 
der Erfindung beheizbar sein.

Ausführungsbeispiel

[0080] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie der 
nachfolgend beschriebenen Ausführungsform einer 
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Durchführung 
eines erfindungsgemäßen Verfahrens. In der Zeich-
nung zeigen:

[0081] Fig. 1 einen Oberflächenbereich einer La-
mellenplatte gemäß dem Stand der Technik;

[0082] Fig. 2 einen Oberflächenbereich einer La-
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mellenplatte nach der Durchführung eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens und

[0083] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
Abschnitts einer erfindunsgemäßen Vorrichtung zur 
Durchführung des Verfahrens, mit dem eine Lamel-
lenplatte gemäß Fig. 2 hergestellt wird.

[0084] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer großen 
Oberfläche 1 einer Lamellenplatte 2. Die Lamellen-
platte 2 ist von einer nicht mehr dargestellten Mineral-
faserbahn in üblicher Weise abgeschnitten, so dass 
die große Oberfläche 1 der Lamellenplatte 2 recht-
winklig zwischen den großen Oberflächen der Mine-
ralfaserbahn angeordnet war.

[0085] Die große Oberfläche 1 ist in einem abge-
saugten Zustand dargestellt, d.h., dass die große 
Oberfläche 1 bereits einem Saugvorgang unterwor-
fen war, mit dem lose bzw. nicht ausreichend gebun-
dene Mineralfasern von der großen Oberfläche 1 ent-
fernt werden sollten. Die große Oberfläche 1 weist 
eine in sich gleichförmige Struktur auf, wobei nur eine 
geringe Anzahl kleiner Poren 3 zu erkennen ist.

[0086] Fig. 3 zeigt einen Abschnitt einer Vorrichtung 
zur Herstellung von Lamellenplatten 2, deren Ober-
flächen 1 derart vorbereitet werden, dass eine aufzu-
bringende Beschichtung einen guten Haftverbund mit 
der Lamellenplatte 2 eingeht.

[0087] Die Vorrichtung weist ein Förderband 4 auf, 
auf dem die Lamellenplatten 2 aufgelegt sind, wobei 
die Längserstreckung der Lamellenplatten 2 recht-
winklig zur Förderrichtung des Förderbandes 4 aus-
gerichtet ist.

[0088] Oberhalb des Förderbandes 4 ist eine Vor-
richtung 5 zur Aufgabe einer Haftschicht 6 auf die 
dem Förderband 4 abgewandten Oberflächen 1 der 
Lamellenplatten 2 angeordnet. Die Vorrichtung 5 be-
steht aus einem trichterförmigen Gehäuse, dessen 
sich verjüngender Auslaß in Richtung des Förder-
bandes 4 ausgerichtet ist, wobei die Vorrichtung 5
über der gesamten Breite des Förderbandes 4 ange-
ordnet und mehrere Auslaßöffnungen aufweist. Die 
Auslaßöffnungen können insgesamt oder teilweise 
geöffnet bzw. geschlossen werden, um gegebenen-
falls die Haftschicht 6 vollflächig oder teilflächig, d.h. 
streifenförmig auf die Oberflächen 1 der Lamellen-
platten 2 aufzutragen.

[0089] Die Haftschicht 6 besteht aus Heißbitumen, 
das einem Vorrats- und Sedimentationsbehälter 7
entnommen und über eine Leitung 8 mit eingeschal-
teter Pumpe 9 der Vorrichtung 5 zugeführt wird.

[0090] In Förderrichtung des Förderbandes 4 hinter 
der Vorrichtung 5 ist ein Trägerband 10 angeordnet, 
welches in einem Teilbereich parallel zum Förder-

band 4 verläuft. Die Breite des Trägerbandes 10 ent-
spricht im wesentlichen der Breite des Förderbandes 
4, zumindest aber der Breite der Lamellenplatten 2, 
die auf dem Förderband 4 aufliegen.

[0091] Der Abstand zwischen dem Trägerband 10
und dem Förderband 4, der gegebenenfalls verän-
derbar ist, entspricht der Dicke der Lamellenplatten 2
zuzüglich der Dicke der Haftschicht 6.

[0092] Über Druckrollen 11 wird das Trägerband 10
im Bereich seines parallel zu dem Förderband 4 ver-
laufenden Abschnitts auf die Haftschicht 6 gedrückt.

[0093] Am Ende dieses parallel zum Förderband 4
verlaufenden Abschnitts des Trägerbandes 10 wird 
das Trägerband 10 um eine Umlenkrolle 12 geringen 
Durchmessers in einem spitzen Winkel umgelenkt.

[0094] In dem sich hier anschließenden Bereich ver-
läuft das Trägerband 10 in Richtung einer oberhalb 
des Vorrats- und Sedimentationsbehälters 7 ange-
ordneten beheizten Walze 13, um die das Träger-
band 10 in Richtung auf den parallel zum Förderband 
4 verlaufenden Abschnitt des Trägerbandes 10 ge-
führt ist.

[0095] Der beheizten Walze 13 gegenüberliegend 
ist ein Heizstrahler 14 angeordnet. Ferner ist ein Ab-
streifer 15 vorgesehen, der unterhalb der beheizten 
Walze 13 angeordnet ist.

[0096] Das aus dem Vorrats- und Sedimentations-
behälter 7 entnommene Heißbitumen wird über die 
Leitung 8 der Vorrichtung 5 zur Aufgabe einer Haft-
schicht 6 auf die Oberflächen 1 der Lamellenplatten 
2 zugeführt, von wo aus das Heißbitumen vollflächig 
auf die Oberflächen 1 der Lamellenplatten 2 aufgetra-
gen wird. Die mit dem Heißbitumen versehenen La-
mellenplatten 2 werden kontinuierlich in Richtung ei-
nes Pfeils 16 gefördert und gelangen mit dem noch 
nicht ausgehärteten Heißbitumen in den Bereich des 
parallel zum Förderband 4 verlaufenden Abschnitts 
des Trägerbandes 10. Die in Richtung eines Pfeils 17
verlaufende Geschwindigkeit des Trägerbandes 10
entspricht der Geschwindigkeit des Förderbandes 4.

[0097] Das Trägerband 10 wird über die Druckrollen 
11 auf die Haftschicht 6 aus Heißbitumen gedrückt, 
so dass die Haftschicht 6 in diesem Abschnitt des 
Trägerbandes 10 auch am Trägerband 10 anhaftet. 
Die Länge des parallel zum Förderband 4 verlaufen-
den Abschnitts des Trägerbandes 10 ist hierbei der-
art bemessen, dass die Haftschicht 6 soweit aushär-
ten kann, dass lose bzw. nicht ausreichend, d.h. 
schwach gebundene und/oder in ihrer Lage gestörte 
Mineralfasern an der Haftschicht 6 anhaften.

[0098] Am Ende dieses parallel zum Förderband 4
verlaufenden Abschnitts des Trägerbandes 10 wird 
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die nunmehr an dem Trägerband 10 anhaftende Haft-
schicht 6 scharf in Richtung auf die beheizte Walze 
13 umgelenkt. Die Umlenkung erfolgt hierbei in eine 
Richtung, die annähernd der entgegengesetzten 
Richtung der Förderrichtung des Förderbandes 4
entspricht. Hierbei ist festzustellen, dass je schärfer 
die Umlenkung des Trägerbandes 10 ist, desto leich-
ter läßt sich die Haftschicht 6 von den Lamellenplat-
ten 2 abreißen. Der Umlenkwinkel muß hierbei um so 
flacher sein, je brüchiger die Haftschicht 6 ist. Mit der 
Haftschicht 6 werden aus den Oberflächen 1 der La-
mellenplatten 2 lose und/oder schwach gebunde 
und/oder in ihrer Lage gestörte Mineralfasern her-
ausgerissen, so dass die Lamellenplatten 2 eine 
stark offenporige Oberfläche 1 erhalten, die der Auf-
nahme einer nachfolgend aufzubringenden Be-
schichtung dient. Hierbei stellt die Offenporigkeit der 
Oberflächen 1 der Lamellenplatten 2 die Möglichkeit 
eines guten Haftverbundes zwischen der Beschich-
tung und den Lamellenplatten 2 dar. Der Grund hier-
für liegt in der Möglichkeit der Beschichtung, zumin-
dest in oberflächennahen Bereiche der Lamellenplat-
ten 2 einzudringen.

[0099] Die von den Lamellenplatten 2 abgerissene 
Haftschicht 6 wird anschließend dem Heizstrahler 14
und der beheizten Walze 13 zugeführt, so dass die 
Haftschicht 6 erneut aufgeschmolzen und über dem 
Abstreifer 15 von der Oberfläche des Trägerbandes 
10 abgeschält wird, bevor die mit Mineralfasern an-
gereicherte Haftschicht 6 dem Vorrats- und Sedimen-
tationsbehälter 7 zugeführt wird. Der Vorrats- und Se-
dimentationsbehälter 7 ist ebenfalls beheizt, so dass 
eine Aushärtung des als Haftschicht 6 zu verwenden-
den Heißbitumens verhindert wird. Darüber hinaus 
führt die Beheizung des Vorrats- und Sedimentati-
onsbehälters 7 zu einer hohen Liquidität des Heißbi-
tumens, so dass die in dem Heißbitumen enthaltenen 
Mineralfasern und die nicht faserigen Bestandteile 
zumindest teilweise sedimentieren. In Fig. 3 ist eine 
derartige Sedimentschicht 18 im Bodenbereich des 
Vorrats- und Sedimentationsbehälters 7 dargestellt.

[0100] Das Heißbitumen mit den angereicherten 
Feinfasern kann für eine neue Behandlung weiterer 
Lamellenplatten 2 verwendet werden. Durch Zusatz 
von frischem Heißbitumen wird die Zahl der mögli-
chen Zyklen soweit erhöht, bis der Faseranteil eine 
weitere Verwendung verhindert.

[0101] Das mit Mineralfasern angereicherte Heißbi-
tumen kann ohne weiteres in Form einer Koppel-Pro-
duktion zur Beschichtung von Mineralwolle-Dach-
dämmplatten verwendet werden. Die Mineralfasern 
erhöhen die Viskosität des Heißbitumens und verrin-
gern das Eindringvermögen in die Dämmstoffoberflä-
che. Gleichzeitig wird die Zugfestigkeit des Heißbitu-
mens erhöht, so dass auch eine partielle Verklebung 
von Dachabdichtungsbahnen oder Dachabdich-
tungsfolien mit diesem Heißbitumen möglich wird. 

Darüber hinaus läßt sich das mit Mineralfasern do-
tierte Heißbitumen auch beispielsweise im Straßen-
bau, im Wasser- und Deponiebau verwenden.

[0102] Die Oberfläche 1 einer mit der in Fig. 3 dar-
gestellten Vorrichtung behandelten Lamellenplatte 2
ist in Fig. 2 dargestellt. Nach dem Entfernen der Haft-
schicht 6 sind die meisten schwach gebundenen Mi-
neralfasern auch aus den Zwickeln zwischen den tra-
genden Mineralfaserlaminaten entfernt. Es haben 
sich zahlreiche Vertiefungen, insbesondere Poren 3
gebildet, die als dunklere Stellen in Fig. 2 zu erken-
nen sind. Die gesamte Oberfläche 1 der Lamellen-
platte 2 ist aufgerauht, d.h. die spezifische Oberflä-
che ist deutlich vergrößert und für die Aufnahme ei-
ner nicht näher dargestellten Beschichtung vorberei-
tet.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von Dämmplatten, 
insbesondere Lamellenplatten, aus Mineralfasern, 
vorzugsweise aus Steinwolle, bei dem eine silikati-
sche Schmelze in einer Zerfaserungseinrichtung zer-
fasert wird, anschließend die Mineralfasern, ggfs. un-
ter Hinzufügung eines Binde- und/oder Imprägnie-
rungsmittels, auf einer Fördereinrichtung als Mineral-
faserbahn abgelegt werden, die Mineralfaserbahn 
sodann formgebend bearbeitet und schließlich einem 
Härteofen zugeführt wird, bevor die Mineralfaser-
bahn in einzelne Dämmplatten aufgeteilt wird, wobei 
in einem weiteren Arbeitsschritt lose Mineralfasern 
von zumindest einer großen Oberfläche der Mineral-
faserbahn und/oder der Dämmplatten entfernt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die 
mit einer Beschichtung zu beschichtende große 
Oberfläche der Mineralfaserbahn mit einem unter ei-
nem steilen bis rechten Winkel verlaufenden Luft-, 
Dampf- und/oder Wasserstrahl beaufschlagt wird, 
der im oberflächennahen Bereich der Mineralfaser-
bahn angeordnete lose und/oder schwach gebunde-
ne und/oder in ihrer Lage gestörte Mineralfasern in 
relativ zur großen Oberfläche tiefer gelegene Berei-
che der Mineralfaserbahn fördert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die große Oberfläche impulsartig mit 
dem Luft-, Dampf- und/oder Wasserstrahl beauf-
schlagt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Luft-, Dampf-, und/oder Wasser-
strahl fein- bis feinstkörnige Zuschläge, insbesonde-
re Glasperlen, Sand od. dgl. zugefügt werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mineralfaserbahn mit mehreren 
Luft-, Dampf- und/oder Wasserstrahlen zeilenartig 
beaufschlagt wird.
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5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mineralfaserbahn alternierend mit 
Luft- und Wasserstrahlen beaufschlagt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in die Mineralfaserbahn durch die 
Dampf- und/oder Wasserstrahlen eingebrachtes 
Wasser zumindest teilweise entfernt, insbesondere 
abgesaugt wird.

7.  Verfahren zur Herstellung von Dämmplatten, 
insbesondere Lamellenplatten, aus Mineralfasern, 
vorzugsweise aus Steinwolle, bei dem eine silikati-
sche Schmelze in einer Zerfaserungseinrichtung zer-
fasert wird, anschließend die Mineralfasern, ggfs. un-
ter Hinzufügung eines Binde- und/oder Imprägnie-
rungsmittels, auf einer Fördereinrichtung als Mineral-
faserbahn abgelegt werden, die Mineralfaserbahn 
sodann formgebend bearbeitet und schließlich einem 
Härteofen zugeführt wird, bevor die Mineralfaser-
bahn in einzelne Dämmplatten aufgeteilt wird, wobei 
in einem weiteren Arbeitsschritt lose Mineralfasern 
von zumindest einer großen Oberfläche der Mineral-
faserbahn und/oder der Dämmplatten entfernt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die 
mit einer Beschichtung zu beschichtende große 
Oberfläche der Mineralfaserbahn, insbesondere ei-
ner großformatigen Lamellenplatte mit einem Unter-
druck beaufschlagt wird, um im oberflächennahen 
Bereich der Mineralfaserbahn angeordnete lose 
und/oder schwach gebundene und/oder in ihrer Lage 
gestörte Mineralfasern aus dem oberflächennahen 
Bereich der mit einer Beschichtung zu beschichten-
den großen Oberfläche der Mineralfaserbahn abzu-
saugen.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche mit einem Unterdruck 
zwischen 100 und 400 mbar, insbesondere zwischen 
150 und 350 mbar abgesaugt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mineralfasern schlagartig abge-
saugt werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mineralfasern in mehreren Stufen, 
insbesondere mit unterschiedlichen Unterdrücken 
abgesaugt werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche mit Absaugdüsen ab-
gesaugt wird, die in geringem Abstand von vorzugs-
weise 1 bis 2 mm kontaktlos über der Oberfläche an-
geordnet werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nebeneinander angeordnete Lamel-
lenplatten zumindest während des Absaugens form- 
und/oder kraftschlüssig miteinander verbunden 

und/oder gehalten werden.

13.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die abgesaugten Mineralfasern einem 
Recyclingprozeß zugeführt werden.

14.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche der Mineralfaserbahn 
bzw. der Lamellenplatte vor oder nach dem Absau-
gen der Mineralfasern bzw. zwischen einzelnen Ab-
saugschritten mit einem unter einem steilen bis rech-
ten Winkel verlaufenden Luft-, Dampf- und oder Was-
serstrahl beaufschlagt wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die Oberfläche eingebrachtes 
Wasser zumindest teilweise abgesaugt wird.

16.  Verfahren zur Herstellung von Dämmplatten, 
insbesondere Lamellenplatten, aus Mineralfasern, 
vorzugsweise aus Steinwolle, bei dem eine silikati-
sche Schmelze in einer Zerfaserungseinrichtung zer-
fasert wird, anschließend die Mineralfasern, ggfs. un-
ter Hinzufügung eines Binde- und/oder Imprägnie-
rungsmittels, auf einer Fördereinrichtung als Mineral-
faserbahn abgelegt werden, die Mineralfaserbahn 
sodann formgebend bearbeitet und schließlich einem 
Härteofen zugeführt wird, bevor die Faserbahn in ein-
zelne Dämmplatten aufgeteilt wird, wobei in einem 
weiteren Arbeitsschritt lose Mineralfasern von zumin-
dest einer großen Oberfläche der Mineralfaserbahn 
und/oder der Dämmplatten entfernt werden, dadurch 
gekennzeichnet, dass zumindest in die mit einer Be-
schichtung zu beschichtende große Oberfläche der 
Mineralfaserbahn, eine die Mineralfasern gut benet-
zende und kapillaraktive Substanz eingebracht wird, 
die in eine Haftschicht umgewandelt und nach ihrer 
Umwandlung von der Oberfläche der Mineralfaser-
bahn mit anhaftenden, insbesondere lose und/oder 
schwach gebundene und/oder in ihrer Lage gestörte 
Mineralfasern abgezogen wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Substanz in eine oberflä-
chennahe Tiefe von 0,03 bis 5 mm, insbesondere von 
0,5 bis 2 mm in die Oberfläche der Mineralfaserbahn 
eingebracht wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit der in die Haftschicht umge-
wandelten Substanz ein Abtrag bzw. Austrag von zu-
mindest 50 g/m2, insbesondere von 75 bis 250 g/m2

Fasern aus der Mineralfaserbahn, insbesonderen 
den Lamellenplatte erzielt wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Substanz mit einem Träger-
gewebe auf die Oberfläche der Mineralfaserbahn 
bzw. der Lamellenplatten aufgetragen wird, wobei 
das Trägergewebe vorzugsweise aus Kunststoff-Fa-
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sern, Metallfäden, Geflechten aus Drähten, Vliesen 
und/oder dgl. besteht.

20.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Substanz eine thermoplasti-
sche Substanz, insbesondere Bitumen, Schmelzkle-
ber, Wachs, Polyolefine, Polyurethane, Silikonharze, 
Duroplaste, wie Epoxid-, Polyester-, Phenol- 
und/oder Furanharze verwendet werden.

21.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Substanz in Teilbereiche der 
Oberfläche, insbesondere in Form von schmalen 
Bändern oder netzförmig eingebracht wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die von der Oberfläche zusam-
men mit den Mineralfasern abgetrennte Haftschicht 
einem Recyclingverfahren zugeführt wird.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1, 7 
oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflä-
che abschließend mit einer Deckschicht beschichtet 
wird, die vorzugsweise aus einem Gemisch aus ins-
besondere feingemahlenen Mineralfasern und Bin-
demittel besteht.

24.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht in die Oberflä-
che eingepreßt und dabei insbesondere verdichtet 
wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Aufbringen der Deckschicht 
durch einen Unterdruck auf der gegenüberliegenden 
Oberfläche der Mineralfaserbahn bzw. der Lamellen-
platte unterstützt wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht einer thermi-
schen Behandlung zu ihrer Aushärtung auf der Ober-
fläche unterzogen wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die thermische Behandlung der 
Deckschicht mittels hochfrequenter Energiestrahlung 
durchgeführt wird.

28.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberfläche der Mineralfaser-
bahn nach dem Entfernen der Haftschicht mit einem 
unter einem steilen bis rechten Winkel verlaufenden 
Luft-, Dampf- und oder Wasserstrahl beaufschlagt 
wird.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1, 7 
oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Mineral-
faserbahn mittels Hochdruckwasserstrahlen mit ei-
nem Druck von vorzugsweise 120 bis 250 bar in ein-
zelne Abschnitte geschnitten wird, die anschließend 

eine Lamelle einer Lamellenplatte oder eine Lamel-
lenplatte bilden.

30.  Beschichtung für eine Mineralfaserbahn, ins-
besondere für Lamellenplatten, die als Deckschicht 
im Anschluß an ein Entfernen von losen und/oder 
schwach gebundenen und/oder in ihrer Lage gestör-
ten Mineralfasern von zumindest einer großen Ober-
fläche der Mineralfaserbahn und/oder der Lamellen-
platten nach einem Verfahren gemäß einem der An-
sprüche 1, 7 oder 16 auf die große Oberfläche auf-
tragbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Deck-
schicht druckabsorbierend und biegeweich ist und 
eine Affinität für Putze, Klebemörtel, Kunststoffdis-
persionen oder dgl. aufweist.

31.  Beschichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht Mineralfasern 
imprägnierende Bestandteile, wie Kolloide, als Nano-
teilchen dispergierte Stoffe, Emulsionen oder hoch-
dispergierte Kunststoffdispersionen aufweist.

32.  Beschichtung nach Anspruch 31, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Bestandteile anorganische 
Verbindungen, wie Natron- oder Kaliwasserglas al-
lein oder in Mischungen mit oder ohne Zusatz von 
Kunststoffdispersionen, Kieselsol, Ormocere, mit 
oder ohne Alkoholzusatz, Mono-Aluminiumphosphat- 
und/oder Phosphorsäure-Lösungen vorgesehen 
sind.

33.  Beschichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht oberflächenakti-
ve Substanzen, beispielsweise Tenside aufweist.

34.  Beschichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht als ein Gemisch 
aus insbesondere feingemahlenen Mineralfasern 
und Bindemittel ausgebildet ist.

35.  Beschichtung nach Anspruch 34, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mineralfasern mit den Mine-
ralfasern der Mineralfaserbahn bzw. der daraus her-
gestellten Lamellenplatten übereinstimmen.

36.  Beschichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht Stapelfasern 
aus alkaliresistent beschichteten Textil-Glasfasern, 
Natur- und/oder Kunststoff-Fasern aufweist.

37.  Beschichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschicht feinkörnige Zu-
schläge mit Korngrößen <10μm, insbesondere hy-
draulische Bindemittel, wie beispielsweise mikrofein 
gemahlene Zemente und/oder sonstige feste Zu-
schläge aufweist.

38.  Vorrichtung zur Herstellung von Dämmplat-
ten, insbesondere Lamellenplatten, aus Mineralfa-
sern, vorzugsweise aus Steinwolle, mit einer Zerfa-
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serungseinrichtung, in der eine silikatische Schmelze 
in Mineralfasern zerfasert wird, einer Fördereinrich-
tung, auf der die Mineralfasern, ggfs. unter Hinzufü-
gung eines Binde- und/oder Imprägnierungsmittels 
als Mineralfaserbahn abgelegt werden, Bearbei-
tungseinrichtungen, beispielsweise Schneideinrich-
tungen, in denen die Mineralfaserbahn formgebend 
bearbeitet und beispielsweise in Lamellenplatten um-
gewandelt wird, sowie einem Härteofen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass oberhalb der Fördereinrichtung 
(4) eine Vorrichtung (5) zur Aufgabe einer Haftschicht 
(6) auf die Mineralfaserbahn und/oder die Lamellen-
platten (2) angeordnet ist, mit der lose und/oder 
schwach gebundene und/oder in ihrer Lage gestörte 
Mineralfasern von zumindest einer großen Oberflä-
che (1) der Mineralfaserbahn und/oder den Lamel-
lenplatten (2) in einer der Vorrichtung (5) zur Aufgabe 
der Haftschicht (6) in Förderrichtung der Förderein-
richtung (4) nachgeschalteten Entnahmestation ent-
fernt werden.

39.  Vorrichtung nach Anspruch 38, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entnahmestation ein Träger-
band (10) aufweist, dass mit einem Abschnitt parallel 
zur Fördereinrichtung verlaufend angeordnet und mit 
der Haftschicht (6) verbindbar ist, um die Haftschicht 
(6) am Ende der Entnahmestation von der Mineralfa-
serbahn und/oder den Lamellenplatten (2) abzurei-
ßen.

40.  Vorrichtung nach Anspruch 38, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Entnahmestation eine Be-
schichtungsstation nachgeschaltet ist, in der die Mi-
neralfaserbahn und/oder die Lamellenplatten (2) 
nach Entfernen der Haftschicht (6) mit einer vorzugs-
weise druckabsorbierenden und biegeweichen sowie 
eine hohe Affinität zu Bauklebern, wie Klebemörtel 
aufweisenden Deckschicht vorbeschichtet wird bzw. 
werden.

41.  Vorrichtung nach Anspruch 38, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entnahmestation eine Heiz-
einrichtung (13, 14) aufweist, mit der die von der Mi-
neralfaserbahn bzw. den Lamellenplatten (2) entfern-
te Haftschicht (6) mit Bestandteilen von Mineralfa-
sern erwärmt und von der Entnahmestation entfernt 
wird.

42.  Vorrichtung nach Anspruch 38, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Entnahmestation ein Vorrats- 
und Sammelbehälter (7) zur Aufnahme und/oder Auf-
bereitung der von der Mineralfaserbahn und/oder 
den Lamellenplatten (2) entnommenen Haftschicht 
(6) nachgeschaltet ist.

43.  Vorrichtung nach Anspruch 42, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Vorrats- und Sammelbehälter 
(7) über ein Leitung (8) mit zumindest einer Pumpe 
(9) mit der Vorrichtung (5) zur Aufgabe der Haft-
schicht (6) auf die Mineralfaserbahn und/oder Lamel-

lenplatten (2) verbunden ist.

44.  Vorrichtung nach Anspruch 42, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Vorrats- und Sammelbehälter 
(7) beheizbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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